
Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa

Forum für Sicherheitskooperation
OSZE-Sekretariat

Konfliktverhütungszentrum

Wallnerstraße 6
1010 Wien
Österreich

osce.org

OSZE-Praxishandbuch
„Konventionelle Munition“

O
S

ZE
-P

raxishandbuch „K
onventionelle M

unition“
O

rganisation für S
icherheit und 

Z
usam

m
enarbeit in E

uropa

Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa

Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa ist in 56 Staaten aktiv, um durch politischen Dialog 
über gemeinsame Werte und durch praxisbezogene Arbeit 
Stabilität, Wohlstand und Demokratie zu fördern und auf 
diesem Wege nachhaltige Verbesserungen zu bewirken.   
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Das Forum für Sicherheitskooperation (FSK) –

in Bekräftigung seiner Verpflichtung zur vollständigen 
Umsetzung des OSZE-Dokuments über Lagerbestände 
konventioneller Munition (SCA) (FSC.DOC/1/03,
19. November 2003),

unter Hinweis auf Abschnitt VII des SCA-Dokuments 
der OSZE, in dem die Teilnehmerstaaten vereinbart ha-
ben, unter Umständen einen Praxisleitfaden über Tech-
niken und Verfahren zur Vernichtung konventioneller 
Munition, Sprengstoffe und Zündmittel sowie über die 
Verwaltung und Kontrolle von Lagerbeständen auszuar-
beiten, und mit der Feststellung, dass unter den in einem 
solchen Dokument zu behandelnden Themen unter
anderem Indikatoren von Überschuss und Risiko, 
Standards und Verfahren für die ordnungsgemäße Ver-
waltung von Lagerbeständen, Normen zur Ermittlung 
der zu vernichtenden Bestände sowie Standards und 
technische Verfahren zur Vernichtung wären,

mit der Feststellung, dass ein Handbuch, in dem diese 
Praxisleitfäden zusammengefasst sind, als Leitfaden für 
die Gestaltung der nationalen Politik der Teilnehmer-
staaten dienen und alle Teilnehmerstaaten zu höheren 
gemeinsamen Praxisstandards ermutigen könnte,

in Anerkennung der Tatsache, dass ein solches Praxis-
handbuch auch für die Kooperationspartner der OSZE 
und andere Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in 
deren Bemühungen zur Bewältigung der Risiken und 
Herausforderungen, die das Vorhandensein von Bestän-
den überschüssiger bzw. zur Vernichtung anstehender 
konventioneller Munition, Sprengstoffe und Zündmittel 
darstellt, nützlich sein könnte, 

in Anerkennung der von den Teilnehmerstaaten zur 
Erfüllung dieser Aufgabe geleisteten Arbeit,

beschließt,

•	� die Ausarbeitung der Praxisleitfäden für konventio-
nelle Munition zu begrüßen und die Zusammenstel-
lung der derzeit verfügbaren und in Ausarbeitung 
befindlichen Leitfäden in einem Praxishandbuch in 
allen sechs OSZE-Sprachen zu billigen;

•	�� zu gewährleisten, dass die übrigen Leitfäden nach 
Fertigstellung und Überprüfung in das Handbuch 
aufgenommen werden;

•	� den Teilnehmerstaaten nahezulegen, dieses Hand-
buch allen maßgeblichen nationalen Behörden 
zwecks geeigneter Umsetzung zur Verfügung zu 
stellen;

•	�� das Konfliktverhütungszentrum zu beauftragen, die 
breitestmögliche Verteilung dieses Handbuchs nach 
seiner Fertigstellung, unter anderem an die Koopera-
tionspartner der OSZE und die Vereinten Nationen, 
zu gewährleisten;

•	�� dieses Handbuch, einschließlich der Möglichkeit 
seiner Weiterentwicklung, in die regelmäßige Über-
prüfung des SCA-Dokuments der OSZE im Einklang 
mit Abschnitt VII Absatz 37 des Dokuments einzube-
ziehen;

•	� diesen Beschluss dem Handbuch beizufügen und mit 
ihm verteilen zu lassen.
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